
182

Thema

Selbstständigkeit im Alltag
Acht Module für ein neues Begutachtungsverfahren zur
 Einschätzung von Pflegebedürftigkeit

■ Klaus Wingenfeld, Andreas Büscher und Barbara Gansweid

Die bisherige Methode zur Einschätzung
der Pflegebedürftigkeit steht seit langem in
der Kritik. Ein neu entwickeltes Verfahren
stellt nun nicht mehr die aufgewendete
Pflegezeit in den Mittelpunkt der Ent-
scheidung, sondern die Selbstständigkeit
eines Menschen bei seinen Alltagsaktivitä-
ten und bei der Gestaltung seiner Lebens-
bereiche.

Seit Herbst des Jahres 2006 sind ver-
stärkte Bemühungen zu verzeichnen, eine
sozialrechtliche Neufassung des Begriffs
der Pflegebedürftigkeit vorzubereiten und
parallel dazu ein neues Begutachtungs-
verfahren zu erarbeiten (vgl. den Beitrag
»Gesundheitlich bedingte Beeinträchti-
gung der Selbstständigkeit und auf perso-
nelle Hilfe angewiesen« in diesem Heft).

Im Frühjahr 2007 erfolgte die Aus-
schreibung eines entsprechenden Entwick-
lungsprojekts nach § 8 Abs. 3 SGB XI
durch die Spitzenverbände der Pflegekas-
sen. Auf diese Ausschreibung hat sich
eine Arbeitsgemeinschaft aus Wissen-
schaftlern und Vertretern des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) erfolgreich beworben. Anfang
März 2008 wurde der Prototyp eines
neuen Begutachtungsverfahrens vorge-
legt, das im Rahmen des Projektes ge-
meinsam vom Institut für Pflegewissen-
schaft an der Universität Bielefeld (IPW)
und vom Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung Westfalen-Lippe (MDK
WL) erarbeitet worden ist. Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft sind außerdem der
Medizinische Dienst der Spitzenverbände
der Krankenkassen e. V. und das Institut
für Public Health und Pflegeforschung
der Universität Bremen, die das neue In-
strument in einer zweiten, bis Oktober
2008 laufenden Projektphase einer um-
fassenden Erprobung unter den prakti-
schen Bedingungen der Begutachtung
unterziehen.

Gegenüber dem bisherigen Begutach-
tungsverfahren gibt es viele Veränderun-
gen, von denen zwei besonders wichtig

sind, weil sie eine grundlegende Umorien-
tierung im Verständnis von Pflegebedürf-
tigkeit beinhalten:
• Das neue Instrument zielt auf eine

 umfassende Berücksichtigung von Pfle-
gebedürftigkeit, vermeidet also die Re-
duzierung von Pflegebedürftigkeit auf
Hilfebedarf bei bestimmten Alltagsver-
richtungen, die für die heutige soziale
Pflegeversicherung (SGB XI) charakte-
ristisch ist. Es erfasst sowohl körper -
liche Beeinträchtigungen als auch kog-
nitive und psychische Einbußen und
Verhaltensauffälligkeiten, die einen be-
sonderen Unterstützungsbedarf nach
sich ziehen.

• Im Unterschied zum jetzigen Begutach-
tungsverfahren ist der Maßstab zur
Einschätzung von Pflegebedürftigkeit
nicht die erforderliche Pflegezeit, son-
dern der Grad der Selbstständigkeit bei
der Durchführung von Aktivitäten
oder der Gestaltung von Lebensberei-
chen.
Derjenige Teil des neuen Begutach-

tungsassessments, mit dem der Grad der
individuellen Beeinträchtigungen er-
mittelt wird, ist in insgesamt acht Modu-
le gegliedert. Jedes Modul umfasst eine
Gruppe artverwandter Aktivitäten, Fä-
higkeiten oder einen Lebensbereich und
enthält mehrere Unterpunkte (»Items«
oder »Merkmale«), zu denen der Gut-
achter eine Einschätzung liefern soll:
1.Mobilität: Fortbewegung über kurze

Strecken und Lageveränderungen des
Körpers.

2.Kognitive und kommunikative Fähig-
keiten: Gedächtnis, Wahrnehmung,
Denken, Kommunikation (geistige und
verbale »Aktivitäten«).

3.Verhaltensweisen und psychische Pro-
blemlagen: Verhaltensweisen, die mit
einer Selbstgefährdung oder mit der
Gefährdung anderer verbunden sein
oder andere Probleme mit sich bringen
können, sowie psychische Probleme
wie Ängstlichkeit, Panikattacken oder
Wahnvorstellungen (Selbstständigkeit
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im Umgang mit inneren Handlungsim-
pulsen und Emotionen).

4.Selbstversorgung: Körperpflege, sich
Kleiden, Essen und Trinken sowie Ver-
richtungen im Zusammenhang mit
Ausscheidungen.

5.Umgang mit krankheits- und thera-
piebedingten Anforderungen und Be-
lastungen: Aktivitäten, die auf die Be-
wältigung von Anforderungen und
Belastungen infolge von Krankheit
oder Therapiemaßnahmen zielen,
z. B. Medikamenteneinnahme, Wund -
versorgung, Umgang mit körperna-
hen Hilfsmitteln oder Durchführung
zeitaufwendiger Therapien innerhalb
und außerhalb der häuslichen Umge-
bung.

6.Gestaltung des Alltagslebens und sozia-
le Kontakte: Einteilung von Zeit, Ein-
haltung eines Rhythmus von Wachen
und Schlafen, sinnvolles (bedürfnisge-
rechtes) Ausfüllen von verfügbarer Zeit
und Pflege sozialer Beziehungen.

7.Außerhäusliche Aktivitäten: Teilnahme
an sozialen und im weitesten Sinne kul-
turellen Aktivitäten (einschließlich
außerhäusliche Mobilität).

8.Haushaltsführung: hauswirtschaftliche
Tätigkeiten und Regelung der für die
alltägliche Lebensführung notwendigen
geschäftlichen Belange (Nutzung von
Dienstleistungen, Umgang mit Behör-
den, Geldangelegenheiten etc.).
Die Anwendung des neuen Verfahrens

liefert für jedes Modul ein Einschätzungs-
ergebnis, das für sich genommen Aussa-
gekraft besitzt (z. B. Modul 1: Grad der
Selbstständigkeit bei Aktivitäten, die der
Fortbewegung oder Lageveränderung des
Körpers dienen). Erst in einem zweiten
Schritt werden die Teilergebnisse nach
bestimmten, vorgegebenen Berechnungs-
regeln (Bewertungssystematik) zu einem
Gesamtergebnis zusammengeführt. Zur
Ermittlung einer Stufe der Pflegebedürf-
tigkeit geschieht dies für die Ergebnisse
der Module 1 bis 6, die zusammen als
Wert auf einer Skala zwischen 0 und 100
Punkten dargestellt werden. Diese Skala
wiederum ist in mehrere Bereiche unter-
teilt, die jeweils einer bestimmten Stufe
der Pflegebedürftigkeit zugeordnet sind.
Die Module 7 und 8 werden gesondert
berücksichtigt und dienen dazu, in ähn-
licher Weise einen Grad der Hilfebedürf-
tigkeit zu ermitteln. Das Verfahren unter-
scheidet also zwischen Hilfe- und Pflege-
bedürftigkeit.

Im Falle der Pflegebedürftigkeit sieht
das Verfahren eine Unterteilung in fünf
Stufen vor. Sie ist so angelegt, dass auch
solchen Pflegebedürftigen eine Stufe zuge-
ordnet wird, die relativ geringe Beein-
trächtigungen aufweisen und nach den
heute geltenden Regelungen der Pflege-
versicherung keine Leistungen erhalten.
Damit soll vermieden werden, dass Men-
schen als »nicht pflegebedürftig« bezeich-
net werden, obwohl sie auf pflegerische

Hilfe angewiesen sind. Inwieweit aller-
dings mit geringen Beeinträchtigungen
ein Leistungsanspruch gegeben sein soll,
wird am Ende sozialpolitisch zu entschei-
den sein.

Die Einschätzung der Pflegebedürftig-
keit von Kindern erfolgt mit dem glei-
chen Erfassungsbogen. Die wesent-
lichen Unterschiede zum Verfahren bei
Erwachsenen betreffen die Bewertungs-
systematik, also die Methode, nach der
Pflegebedürftigkeit bestimmt wird. Das
Ergebnis der Einschätzung beschreibt in
diesem Fall nicht den Grad der Selbst-
ständigkeit, sondern dessen Abwei-
chung von der Selbstständigkeit gesun-
der, altersentsprechend entwickelter
Kinder. Außerdem bleibt das Modul 8
»Haushaltsführung« außer Betracht.
Die Festlegung der Altersgrenzen, die
dabei verwendet werden, stützt sich auf
eine breit angelegte Recherche und Aus-
wertung von Studien zur kindlichen
Entwicklung sowie auf Unterscheidun-
gen alterstypischer Entwicklungsstufen,
die sich in anderen Einschätzungsinstru-
menten finden.

Systematische Einschätzung von
Fragen zur Prävention und
Rehabilitation

Im Anschluss an die Module gibt es
zwei weitere wichtige Abschnitte. Dazu
gehört zum einen die explizite Erfassung
wesentlicher, präventionsrelevanter Risi-
ken (krankheitsbedingte Risiken, Um-
weltfaktoren und verhaltensbedingte Ri-

siken). Zum anderen soll der Gutachter
eine Einschätzung zum Erfordernis reha-
bilitativer Maßnahmen vornehmen und
eine entsprechende Empfehlung abge-
ben.

Beides ist zwar auch heute schon Be-
standteil des Begutachtungsverfahrens,
allerdings sieht das neue Instrument eine
wesentlich systematischere Erfassung und
Einschätzung vor. So soll der Gutachter
in den Modulen 1.  »Mobilität«, 2. »Kog-

nitive und kommunikative Fähigkeiten«,
4. »Selbstversorgung« und 5. »Umgang
mit krankheits- und therapiebedingten
Anforderungen« die Entwicklungsten-
denz der Selbstständigkeit und Fähigkei-
ten einschätzen. Er beantwortet hierbei
auch die Frage, ob ein höherer Grad an
Selbstständigkeit wieder erlangt werden
kann oder ob es Möglichkeiten gibt, einer
Verschlechterung entgegenzuwirken. Der
Gutachter soll außerdem angeben, welche
Möglichkeiten der Verbesserung existie-
ren, beispielsweise durch die Optimie-
rung therapeutischer Maßnahmen, die
Optimierung der räumlichen Umgebung,
durch Hilfsmitteleinsatz und dessen Opti-
mierung oder durch andere Maßnahmen.
Auf dieser Grundlage und unter Berück -
sichtigung etwaiger Einschränkungen der
Rehabilitationsfähigkeit soll eine explizi-
te Empfehlung zur Einleitung von Reha-
bilitationsmaßnahmen formuliert wer-
den. Bei negativer Entscheidung sind vom
Gutachter entsprechende Begründungen
gefordert.

Noch während der Entwicklungsphase
wurde mit einer Entwurfsversion des neu-
en Instruments ein Pretest durchgeführt
(100 Erwachsene und 41 Kinder). Hier-
bei zeigte das neue Einschätzungsverfah-
ren eine überzeugende Praktikabilität.
Die Methodik, mit der das neue Instru-
ment operiert, führt zu plausiblen Ergeb-
nissen. Die Antragsteller und ihre Ange-
hörigen signalisierten Aufgeschlossenheit
gegenüber dem neuen Verfahren, da die
mit ihm erfassten Sachverhalte ihrem All-
tagserleben stärker gerecht werden als
das heutige Begutachtungsverfahren.

»Sinnvoll ist eine Unterscheidung
zwischen Hilfebedürftigkeit und
Pflegebedürftigkeit«
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Auch das Ziel, kognitive Beeinträchti-
gungen und psychische Störungen adä-
quat zu berücksichtigen, kann den Ergeb-
nissen des Pretests zufolge erreicht wer-
den. Personen, die keine oder nur
geringfügige körperliche, aber deutlich
ausgeprägte kognitive Probleme aufwei-
sen und daher auf eine intensive Beglei-
tung im Lebensalltag angewiesen sind,
gelten innerhalb der neuen Stufensystema-
tik größtenteils als erheblich beeinträch-
tigt. Dadurch dass kognitive oder psychi-
sche Beeinträchtigungen als eigenständi-
ger Faktor gewichtet werden, ergibt sich
umgekehrt, dass die Selbstständigkeitsein-
bußen von Personen mit ausschließlich
körperlichen Beeinträchtigungen weit
fortgeschritten sein müssen, um hohe
Punktwerte und damit eine hohe Stufe zu
erreichen. Das neue Verfahren ist aller-
dings so konstruiert, dass sich daraus kei-
ne neuen Schieflagen oder Benachteiligun-
gen einzelner Personengruppen ergeben.

Resümee

Mit dem neuen Instrument liegt ein
vielversprechender und praktikabler  neuer
Ansatz zur Feststellung von Pflegebedürf-
tigkeit vor. Das Verfahren befindet sich
derzeit in einer umfangreichen prakti-
schen Erprobung, die in mehreren Bundes-
ländern von den dortigen Medizinischen
Diensten durchgeführt wird. Sollte diese
Erprobung zu positiven Ergebnissen füh-
ren und gelänge darüber hinaus eine
 Harmonisierung zwischen dem neuen
Verfahren und der Neufassung des sozial -
rechtlichen Begriffs der Pflegebedürftig-
keit, so bestünden gute Aussichten auf
eine Behebung von zentralen, seit vielen
Jahren intensiv diskutierten Problemen
der Pflegeversicherung. ◆
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